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Sie sind berechtigt, bei der Lösung volkswirtschaft
lich vorrangiger Aufgaben (Sicherung der Ernte
einbringung, Herbstspitzenverkehr u. a.) den zen
tralgeleiteten Betrieben und Einrichtungen Auf
lagen zur Bereitstellung von Transport- und Um
schlagmitteln des Werkverkehrs zu erteilen;

7. die gemeinsame Lösung von Grundsatzfragen und 
die Unterstützung der Organe der Staatsmacht der 
Städte bei der Entwicklung des städtischen Nah
verkehrs;

8. die Einbeziehung der privaten Fahrgastschiffahrt, 
der privaten Güterkraftfahrzeuge und Kraftomni
busse (außer Taxi) sowie des volkseigenen Werk
verkehrs In die Lösung der Transportaufgaben;

0. die Genehmigung der Anträge von Inhabern 
privater Verkehrsbetriebe auf staatliche Beteili
gung in Zusammenarbeit mit den Räten der Kreise, 
Städte und Gemeinden.

10. die Straßen Verwaltung aller in ihrem Verantwor
tungsbereich liegenden Straßen und Straßenbrücken 
(Planung, Finanzierung, Neu- und Ausbau, Wert
erhaltung und Unterhaltung; die Organisierung und 
Durchführung des Straßenwinterdienstes, der Staat
lichen Bauaufsicht des Straßenwesens u. a.) mit 
Hilfe des Staatlichen Straßenbauaufsichtsamtes; die 
Unterstützung und Kontrolle der Organe der Staats
macht der Kreise bei der Straßenverwaltung. Sie 
sind berechtigt, von den Organen der Staatsmacht 
der Kreise den Aus- und Neubau von Kreisstraßen 
zu verlangen. Dabei unterstützen sie diese Organe 
besonders bei der Bereitstellung der Baukapazität;

11. die Planung und Leitung der bezirksgeleiteten 
Straßenbau- und -unterhaltungsbetriebe sowie die 
Koordinierung der Tätigkeit der kreisgeleiteten 
Straßenbaubetriebe in Abstimmung mit den Orga
nen der Staatsmacht der Kreise.

F. Die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet 
der Kommunalwirtschaft

Der Bezirkstag und seine Organe sind verantwortlich 
für:
1. die Anleitung der Organe der Staatsmacht der 

Kreise zur Entwicklung der einzelnen Zweige der 
Kommunalwirtschaft und ihre Unterstützung, % ins
besondere bei der Schaffung und dem Ausbau der 
Einrichtungen für Dienstleistungen und Repara
turen; • /

2. die Planung von Spezialausrüstungen und wichtigen 
Materialien sowie ihre Verteilung nach Schwer
punkten bzw. eine entsprechende Einflußnahme auf 
die jeweiligen Versorgungsorgane im Bezirk;

3. die Koordinierung von Maßnahmen für hauswirt
schaftliche Dienstleistungen mit denen anderer Be
reiche der Volkswirtschaft sowie von Maßnahmen 
zwischen den Kreisen;

4. die Verallgemeinerung der besten Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Kommunalwirtschaft im Bezirk;

5. die Unterstützung der Organe der Staatsmacht der 
Kreise in Fragen der Ausbildung und Qualifizie
rung der Werktätigen und der Berufsausbildung auf 
dem Gebiet der Kommunalwirtschaft.

G. Die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet 
der Wasserwirtschaft

Der Bezirkstag und seine Organe sind verantwortlich 
für:

1. die Abstimmung der Planaufgaben der Wasserwirt
schaft des Bezirkes mit den Wasserwirtschaftsdirek
tionen in den Großeinzugsgebieten der Haupt
wasserläufe und den Organen der Staatsmacht der 
Kreise;

die Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
der Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe 
und Einrichtungen mit Trink- und Brauchwasser 
nach Menge und Güte und zur Reinhaltung der 
Gewässer in Zusammenarbeit mit den Wasserwirt
schaftsdirektionen und den Organen der Staats- 

* macht der Kreise;

die Koordinierung und Kontrolle von Maßnahmen 
zur Instandhaltung und zum Ausbau der Gewässer 
und Hochwasserschutzanlagen, die von den Wasser
wirtschaftsdirektionen, den Wasserstraßenämtern 
und den Organen der Staatsmacht der Kreise durch- 
geführt werden;

die Durchführung von Maßnahmen des vorbeugen
den Hochwasser- und Küstenschutzes und der Ab
wehr akuter Hochwasser-, Sturmflut- und Eis
gefahren sowie zur Einschränkung von Trocken
schäden in Zusammenarbeit mit den Wasserwirt
schaftsdirektionen und den Organen der Staats
macht der Kreise;

die Koordinierung aller Vorhaben der Wasserwirt
schaft mit den Vorhaben der Melioration landwirt
schaftlicher Nutzflächen, der Landschaftsgestaltung 
und der Fischerei;

2. die Unterstützung der Organe der Staatsmacht der 
Kreise zur Sicherung der Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes — Teil Wasserwirtschaft —;

die Organisierung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit und des Erfahrungsaustausches mit 
den Wasserwirtschaftsdirektionen, den Hoch- und 
Fachschulen, der Kammer der Technik und anderen 
Organisationen und Einrichtungen sowie mit Neue
rern und Praktikern auf dem Gebiet der Wasser
wirtschaft;

die Organisierung der Aufklärungsarbeit über die 
Bedeutung der wasserwirtschaftlichen Aufgaben 
und des Gewässerschutzes;

die Organisierung der Mitarbeit der Bevölkerung 
bei der Kontrolle über die Instandhaltung der 
Wasserläufe, bei allen Maßnahmen der Reinhaltung 
der Gewässer, des Hochwasserschutzes und einer 
sparsamen Wasserverwendung;
die Anleitung der Organe der Staatsmacht der 
Kreise bei der Unterstützung des sozialistischen 
Wettbewerbs zwischen den örtlichen Wasserwirt
schaftsbetrieben in Zusammenarbeit mit dem 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund;
die Anleitung und Kontrolle der Organe der Staats
macht der Kreise in den Fragen der Ausbildung 
und Qualifizierung der Werktätigen und der Be
rufsausbildung auf dem Gebiet der Wasserwirt
schaft;


